
HÖCHSTWERTE FUR DIE ROT-, GAMS UND STEINWILDBEWIRTSCHAFTUNG NACH 
CIC-PUNKTEN 

 

Gem. § 3 der Zweiten Durchführungsverordnung zum TJG 2004 idgF iVm § 29 Abs. 3 der 
Satzungen des TJV hat die Bewertung von Trophäen mit Ausnahme jener des Rehwildes 
nach CIC-Richtlinien zu erfolgen, wobei für jeden Bezirk die jeweils klassenrelevante 
Punktezahl vom Bezirksjägermeister festzulegen ist. Bei den Trophäenschauen ist durch 
die Bewertungskommission auf dem Trophäenanhänger ersichtlich zu machen, ob die 
Trophäe den Richtlinien entspricht oder nicht. Als schlecht entwickelt bzw. vorbehaltlich 
des Abschussplanes zur Erlegung frei gelten Stücke, deren Trophäe die von der 
Bewertungskommission festgelegte Punktezahl nicht überschreitet. 
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